
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 

   
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Termin für die Vorlage des neuen Erbschaftsteuergesetzes wurde bis nach der Wahl 
des bayrischen Ministerpräsidenten verschoben. Ich finde dies unpassend und poche 
weiter darauf, die Erbschaftsteuer abzuschaffen. 
Die Folgen der Finanzkrise sind für mich noch nicht übersehbar. Ich befürchte eine 
deutlich größere negative wirtschaftliche Entwicklung wie bisher angenommen.  
Die bisher geführten Herbstgespräche zeigen, wie schwierig das wirtschaftliche Umfeld 
bereits aktuell ist. Ich halte nichts von Förderprogrammen zur Konjunkturbelebung. Sie 
werden beim Mittelstand nicht ankommen. 
 
 
 
 

Bis bald 
 

  

 

 

 

 
Ulrich Kallfass Stefan Kracik 
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Termine November 2008 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.11.2008 13.11.2008 7.11.2008 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2008 13.11.2008 7.11.2008 

Gewerbesteuer 17.11.2008 20.11.2008 14.11.2008 

Grundsteuer 17.11.2008 20.11.2008 14.11.2008 

Sozialversicherung5 26.11.2008 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 

(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es 
muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 

vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.11.2008) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Termine Dezember 2008 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.12.2008 15.12.2008 5.12.2008 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2008 15.12.2008 5.12.2008 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

10.12.2008 15.12.2008 5.12.2008 

Umsatzsteuer4 10.12.2008 15.12.2008 5.12.2008 

Sozialversicherung5 23.12.2008 entfällt entfällt 
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es 
muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 

vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen 
ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 19.12.2008) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

der Schuldner die Leistung verweigert, 

besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2006: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 % 

1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 % 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 % 8,32 % 11,32 % 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 % 8,19 % 11,19 % 

 

Arbeitgeber kann sich von üblichen Jubiläumszuwendungen nicht einseitig lossagen 

Hat ein Arbeitgeber zehn Jahre lang allen Mitarbeitern für zehnjährige Betriebszugehörigkeit eine 
Jubiläumszuwendung i. H. v. 250 € gewährt, kann er anderen Arbeitnehmern, wenn sie dieses Jubiläum 
erreichen, nicht ohne Weiteres weniger zahlen. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 

Die vorbehaltlose Zahlung der Jubiläumsgelder an alle Mitarbeiter, die zehn Jahre im Betrieb tätig 
waren, stellte ein Vertragsangebot dar, das von den Arbeitnehmern stillschweigend angenommen wurde 
(betriebliche Übung). Zwar habe der Arbeitgeber die Möglichkeit, mit einer gegenläufigen betrieblichen 
Übung über einen längeren Zeitraum hinweg einem Arbeitnehmer ein verschlechtertes 
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Änderungsangebot zu unterbreiten, dieses müsse von dem Arbeitnehmer aber zumindest stillschweigend 
angenommen werden. Eine solche stillschweigende Annahme scheide aus, wenn ein Arbeitnehmer der 
Herabsetzung der Jubiläumszuwendung ausdrücklich widerspricht, wie es im entschiedenen Verfahren 
der Fall war. 

 

Freiwilligkeitsvorbehalt bei Sonderzahlungen muss eindeutig sein 

Der Arbeitgeber kann bei Sonderzahlungen einen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers für künftige 
Bezugszeiträume ausschließen, indem er einen entsprechenden Vorbehalt im Arbeitsvertrag macht. Dies 
kann auch in einem Formular-Arbeitsvertrag geschehen. Der Vorbehalt muss allerdings klar und 
verständlich sein. Daran fehlt es, wenn der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einerseits eine 
Sonderzahlung in einer bestimmten Höhe ausdrücklich zusagt und eine andere Vertragsklausel im 
Widerspruch dazu regelt, dass der Arbeitnehmer keinen Rechtsanspruch auf die Sonderzahlung hat. 

Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, der im Arbeitsvertrag eine Weihnachtsgratifikation ausdrücklich 
zugesagt worden war. In dem Vertrag war darüber hinaus geregelt, dass ein Rechtsanspruch auf die 
Weihnachtsgratifikation nicht bestehe und dass diese eine freiwillige, stets widerrufbare Leistung des 
Arbeitgebers darstelle. Diese Regelung sah das Bundesarbeitsgericht als missverständlich an und 
entschied, dass die Arbeitnehmerin Anspruch auf die Weihnachtsgratifikation hat. 

 

Gleichzeitiger Antrag auf Elternzeit und Elternteilzeit verschafft keinen Anspruch auf Beschäftigung 

Auch wenn es zulässig ist, dass ein Arbeitnehmer einen Antrag auf Elternzeit mit einem Antrag auf 
Elternteilzeit verbindet, um so eine Teilzeitbeschäftigung zu erreichen, verschafft ihm ein solcher 
doppelter Antrag noch keinen Anspruch auf die begehrte Beschäftigung. Dies hat das 
Bundesarbeitsgericht entschieden. 

Geklagt hatte ein Erzieher, der seinen Antrag auf Elternzeit mit einem Antrag auf Elternteilzeit 
(30 Stunden, in bestimmter Weise verteilt auf die Tage von Montag bis Freitag) kombinierte. 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts setzt der Wunsch nach Elternteilzeit, obwohl er auf einer 
Verringerung der vertraglichen regelmäßigen Arbeitszeit gerichtet ist, einen Beschäftigungsbedarf voraus. 
Dem Arbeitgeber werde gesetzlich nicht zugemutet, den Arbeitnehmer trotz fehlendem 
Beschäftigungsbedarf während der Elternzeit als Teilzeitkraft zu beschäftigen. 

Auch sei der Arbeitgeber regelmäßig nicht verpflichtet, alle vergleichbaren Arbeitnehmer nach ihrer 
Bereitschaft zu befragen, ihre Arbeitsverträge so zu ändern, dass die Beschäftigung des Arbeitnehmers 
mit der gewünschten Elternteilzeit möglich wird. Eine solche Pflicht zur Nachfrage könne sich im 
Einzelfall nur dann ergeben, wenn der Arbeitnehmer Anhaltspunkte dafür besitzt, dass eine 
entsprechende Bereitschaft bei einem Arbeitnehmer oder bei mehreren Arbeitnehmern besteht. 

 

Arbeitnehmer sollen stärker am wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beteiligt werden 

Am 27.8.2008 hat das Bundeskabinett das Gesetz zur steuerlichen Förderung der 
Mitarbeiterkapitalbeteiligung beschlossen. Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf das Parlament ohne 
wesentliche Änderungen passiert. Die Beteiligung der Mitarbeiter an ihren Unternehmen ist in 
Deutschland im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich ausgeprägt. Dem will die Bundesregierung 
durch eine stärkere steuerliche Förderung ab 2009 entgegenwirken. 

Ausbau der Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksame Leistungen 

Die Arbeitnehmer-Sparzulage für vermögenswirksame Leistungen, die in betrieblichen oder 
außerbetrieblichen Beteiligungen angelegt werden, steigt von 18 % auf 20 %. Dieser Prozentsatz wird 
auf vermögenswirksame Leistungen angewendet, soweit sie 400 € im Kalenderjahr nicht übersteigen. 
Damit beträgt die Arbeitnehmer-Sparzulage höchstens 80 € (400 € x 20 %). 

Zusätzlich wird die Einkommensgrenze für die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage bei der Anlage 
in Beteiligungen für Ledige/zusammenveranlagte Ehegatten auf 20.000 €/40.000 € (zuvor 
17.900 €/35.800 €) erhöht. 



 

Seite 5 von 9 

Steuerfreiheit für die Überlassung von Mitarbeiterbeteiligungen bis 360 € 

Für Arbeitnehmer werden künftig Vorteile aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung einer 
direkten Beteiligung am Unternehmen des Arbeitgebers steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt. Dies 
gilt auch für die Beteiligung des Arbeitnehmers an einem anderen Konzernunternehmen, obwohl es sich 
rein rechtlich nicht um den Arbeitgeber handelt. Der steuerfreie Höchstbetrag beträgt 360 € im 
Kalenderjahr. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass 

die Vermögensbeteiligung als freiwillige Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
überlassen und nicht auf bestehende oder künftige Ansprüche angerechnet wird (keine 
Entgeltumwandlung) und 

die Beteiligung allen Arbeitnehmern, die in einem Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen, offen steht 
(Gleichbehandlung). 

Die neue Regelung kann bei einem Arbeitgeberwechsel oder bei parallelen Arbeitsverhältnissen auch 
mehrfach in Anspruch genommen werden. Bis einschließlich 2015 erhalten bestehende 
Mitarbeiterbeteiligungsmodelle aus steuerlicher Sicht Bestandsschutz und werden wie bisher gefördert. 

Einführung von Mitarbeiterbeteiligungsfonds 

Als neue förderfähige Anlageform wird die Kategorie des Mitarbeiterbeteiligungsfonds eingeführt. 
Sowohl bei vermögenswirksamen Leistungen als auch bei der steuerfreien Überlassung von 
Mitarbeiterbeteiligungen können solche Fonds als indirekte Beteiligung genutzt werden. Dabei kann ein 
Arbeitnehmer auch beide Förderwege in Anspruch nehmen. 

Die Mitarbeiterbeteiligungsfonds dienen der Risikominimierung, damit Arbeitnehmer bei Insolvenz des 
Arbeitgebers neben dem Arbeitsplatz nicht auch noch die Beteiligung verlieren. 75 % des 
Fondsvermögens müssen in Unternehmen investiert werden, deren Mitarbeiter sich an dem Fonds 
beteiligt haben. 

Anleger erhalten die Möglichkeit, ihre Anteile am Fonds zum Rücknahmepreis zurückzugeben. Eine 
Rücknahme der Anteile erfolgt höchstens einmal halbjährlich und mindestens einmal jährlich unter 
Einhaltung einer Rückgabefrist, die regulär bis zu 24 Monate und in Ausnahmefällen bis zu vier Jahren 
betragen kann. 

 

Bewirtungsaufwendungen als Werbungskosten bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit 

Auch ein Arbeitnehmer kann grundsätzlich Bewirtungsaufwendungen als Werbungskosten bei den 
Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit geltend machen. Voraussetzung ist, dass diese Aufwendungen 
aus rein beruflichem Anlass erbracht werden. 

Der Bundesfinanzhof hatte über den Fall eines Behördenleiters zu befinden, der anlässlich des 
fünfjährigen Bestehens seiner Behörde seine Mitarbeiter bewirtet hatte. Für die Ausrichtung der Feier 
waren keine Haushaltsmittel vorhanden, so dass sich der Behördenleiter zur Übernahme dieser Kosten 
entschlossen hatte. Das Gericht stellte fest, dass die Feier ausschließlich betrieblich veranlasst war und 
keinerlei private Beweggründe, wie z. B. ein Geburtstag, eine Rolle spielten. 

Bereits in einem früheren Urteil hatte der Bundesfinanzhof Bewirtungskosten zum Abzug zugelassen. 
Allerdings bezog der Bewirtende in diesem Fall erfolgsabhängige Vergütungen. Dies war nach Ansicht 
des Gerichts im jetzt entschiedenen Fall unerheblich. 

 

Kindergeldanspruch bei Vollzeiterwerbstätigkeit des Kindes neben Studium 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bestätigt, nach der für in Vollzeit arbeitende Kinder, die 
das 18., aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben und dabei ein Studium ernsthaft und 
nachhaltig betreiben, ein Kindergeldanspruch besteht. 

Es kommt nur darauf an, dass die Einkünfte des Kindes den Jahresgrenzbetrag von (derzeit) 7.680 € 
nicht überschreiten. Dabei sind vom Kind gezahlte Sozialversicherungsbeiträge sowie die Beiträge zur 
freiwilligen gesetzlichen und privaten Krankenversicherung zu berücksichtigen. 

Wird der Jahresgrenzbetrag überschritten und sind die Einkünfte des Kindes in den einzelnen Monaten 
des Kalenderjahrs unterschiedlich hoch, wird auch für die Monate, in denen das Kind keine oder nur 
geringfügige Einkünfte hatte, kein Kindergeld gewährt. 
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Hinweis: Kindergeld und kindbedingte Freibeträge werden nur noch bis vor Vollendung des 
25. Lebensjahres (für Kinder des Jahrgangs 1982 bis vor Vollendung des 26. Lebensjahres) gewährt. Für 
Kinder, die vor dem 1.1.2007 das 25. oder 26. Lebensjahr vollendet haben, gilt die alte Rechtslage 
allerdings weiter. 

 

Private Dienstwagennutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer ist steuerpflichtiger 
Arbeitslohn 

Die Möglichkeit der privaten Nutzung eines der GmbH gehörenden Fahrzeugs ist ein dem 
Geschäftsführer neben der eigentlichen Vergütung gewährter lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil. 
Grundsätzlich sollte die Regelung der Mitnutzung im Anstellungsvertrag geregelt sein. 

In einem vom Finanzgericht Köln entschiedenen Fall war diese Regelung nicht im Anstellungsvertrag 
enthalten. Das Finanzgericht entschied, dass der geldwerte Vorteil im Rahmen der Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit nach der 1%-Regelung zu versteuern sei. Danach ist der Wert der privaten 
Nutzung für jeden Monat mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich 
der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen. 

Das Finanzgericht stellt klar, dass keine verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt. 

Der Bundesfinanzhofhat allerdings Anfang des Jahres entschieden, dass die nicht vertraglich geregelte 
private PKW-Nutzung durch einen Gesellschafter-Geschäftsführer in Höhe der Vorteilsgewährung eine 
verdeckte Gewinnausschüttung darstellt. Liegt eine verdeckte Gewinnausschüttung vor, ist die private 
Nutzung nicht nach der 1 %-Regelung, sondern nach Fremdvergleichsmaßstäben mit dem gemeinen 
Wert der Nutzungsüberlassung zuzüglich eines angemessenen Gewinnaufschlags zu bewerten. 

Der Bundesfinanzhof muss sich nun erneut mit diesem Sachverhalt auseinandersetzen. 

 

Rückwirkende Gewinnverteilung oder Sondervergütungen steuerlich nicht anzuerkennen 

An einer GmbH & Co. KG waren die Kommanditisten X, Y und Z beteiligt. Z war zu 30 % auch 
Gesellschafter der Komplementär-GmbH gemeinsam mit dem Bruder B von Y, der zu 70 % beteiligt war. 
B war Geschäftsführer der Komplementär-GmbH und erhielt dafür ein Jahresgehalt von 133.000 € 
(laufende Bezüge: 118.000 €; Tantieme: 15.000 €). Die Gesellschafterversammlung der KG 
beschloss 2006, dem Geschäftsführer wegen seiner außerordentlichen Verdienste um die enorm 
gestiegenen Jahresüberschüsse für 2004 und 2005 eine einmalige Sondertantieme von 150.000 € zu 
gewähren. Die Sondertantieme sollte im selben Jahr ausgezahlt werden. 

Das Finanzamt meinte, die Sondertantieme sei ein der GmbH zuzurechnender Vorweggewinn, der als 
verdeckte Gewinnausschüttung der GmbH an B zu qualifizieren sei. 

Auch der Bundesfinanzhof versagte den Betriebsausgabenabzug. Rückwirkende Abreden über die 
Gewinnverteilung oder die Gewährung von Sondervergütungen sind steuerrechtlich nicht anzuerkennen. 
Nachträgliche Gehaltszahlungen (einschließlich Sonderzahlungen) können nur anerkannt werden, wenn 
der Leistungsempfänger an der Kapitalgesellschaft nicht beherrschend beteiligt ist und wenn die 
Nachzahlung ihre wirtschaftliche Grundlage im abgelaufenen Geschäftsjahr hat und bereits am 
Bilanzstichtag zu erwarten war. Beides war hier nicht der Fall. 

 

Veräußerungsgewinnbesteuerung einbringungsgeborener GmbH-Anteile verfassungsgemäß 

Ursprünglich einbringungsgeborene Anteile an einer GmbH, die später entstrickt wurden, werden bei 
einer nachfolgenden Veräußerung besteuert. Der hierzu ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
lag folgender Sachverhalt zu Grunde: 

Ein Einzelunternehmer hatte seinen Betrieb zu Buchwerten in eine von ihm gegründete GmbH 
eingebracht. Nach und nach übertrug er Anteile an seine Frau und seine Kinder, so dass er zuletzt nur 
noch zu 25 % am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt war. Zum damaligen Zeitpunkt (1994) war 
dies keine wesentliche Beteiligung mehr. Nach den Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes 
beantragte er die Versteuerung seiner Anteile. Es wurde ein Entstrickungsgewinn von 125 TDM 
versteuert. 

Die nicht wesentliche Beteiligung wurde im gleichen Jahr mit einem Veräußerungsgewinn von etwa 
1 Mio. DM verkauft. Das Finanzamt versteuerte diesen Veräußerungsgewinn. Der Anteilseigner dagegen 
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vertrat die Auffassung, dass auf Grund der Entstrickungsbesteuerung keine weitere Besteuerung 
anlässlich der Veräußerung der Anteile mehr möglich wäre. 

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die Versteuerung des Veräußerungsgewinns in diesem Fall zu 
Recht erfolgte. Eine der Voraussetzungen für die Nichtbesteuerung einer nicht wesentlichen Beteiligung, 
nämlich eine fünfjährige Haltefrist, war nicht erfüllt. Auch verfassungsrechtliche Bedenken einer 
Entstrickungsbesteuerung neben der zusätzlichen Erfassung eines Gewinns aus dem Verkauf von Anteilen 
vermochte das Gericht nicht zu erkennen. 

 

Zeitpunkt des Zuflusses von Zinsen auf einem Sperrkonto 

Einnahmen aus Kapitalvermögen sind in dem Kalenderjahr zu versteuern, in dem sie zugeflossen sind. 
Sie sind zugeflossen, sobald der Empfänger wirtschaftlich über sie verfügen kann. 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass dieser Grundsatz auch gilt, wenn die Zinsen auf 
einem Sperrkonto gutgeschrieben werden. Bestehende Verfügungsbeschränkungen schließen den Zufluss 
nicht aus. 

Im Urteilsfall wurde vor Gericht ein hoher Betrag erstritten. Das Urteil wurde gegen Sicherheitsleistung für 
vorläufig vollstreckbar erklärt. Von dieser Möglichkeit machte der Prozessführer Gebrauch. Die 
erforderliche Sicherheit erbrachte eine Bank. Im Gegenzug wurde die Vereinbarung getroffen, dass der 
erstrittene Gesamtbetrag einschließlich der Zinsen auf einem gesperrten Sonderkonto hinterlegt wurde. 
Der Prozessführer war der Ansicht, dass er die erhaltenen und gutgeschriebenen Zinsen erst im Jahr der 
Freigabe des Sperrkontos versteuern müsse. Dieser Ansicht folgte das Gericht nicht. 

Der Bundesfinanzhof wird abschließend entscheiden. 

 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung kann auch vorliegen, wenn GmbH-Geschäftsführer irrtümlich 
eine Leistungspflicht annimmt 

Nimmt ein GmbH-Geschäftsführer irrtümlich an, zu einer Zahlung an einen Gesellschafter verpflichtet zu 
sein, kann die Zahlung eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellen. Die Zahlung führt nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs jedenfalls dann zu einer verdeckten Gewinnausschüttung, wenn der 
Sachverhalt, auf Grund dessen der Geschäftsführer zahlt, als verdeckte Gewinnausschüttung zu 
beurteilen ist. 

Dies ist der Fall, wenn die Begründung der Leistungspflicht nicht durch den Betrieb der GmbH, sondern 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, z. B. wenn die GmbH ohne Gegenleistung eine Schuld 
des Gesellschafters gegenüber einem Dritten übernimmt. Folge der verdeckten Gewinnausschüttung ist, 
dass die GmbH den Betrag nicht als Betriebsausgabe abziehen kann. Der Gesellschafter muss den 
Betrag als Einnahmen aus Kapitalvermögen versteuern. 

Der Bundesfinanzhof hat zusätzlich entschieden, dass auch Zahlungen an frühere Gesellschafter zu einer 
verdeckten Gewinnausschüttung führen, wenn sie in Bezug auf deren frühere Gesellschafterstellung 
erbracht werden. 

 

Abgrenzung zwischen formeller und materieller Ordnungsmäßigkeit von 
Betriebskostenabrechnungen 

Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung den Unterschied zwischen formeller und materieller 
Ordnungsmäßigkeit einer Betriebskostenabrechnung herausgearbeitet. In dem entschiedenen Fall 
verlangte der Vermieter vom Mieter die Nachzahlung von Betriebskosten für verschiedene 
Abrechnungszeiträume. Da die für die Abrechnung maßgebenden Flächenangaben auffällige 
Schwankungen aufwiesen, verweigerte der Mieter die Zahlung unter Hinweis auf deren formelle 
Fehlerhaftigkeit. 

Trotz der abweichenden Berechnungsgrundlagen in den verschiedenen Abrechnungszeiträumen hielt das 
Gericht die Betriebskostenabrechnung für formell ordnungsgemäß. Das Gesetz legt den 
Abrechnungszeitraum auf ein Jahr fest. Eine Abrechnung ist dann formell nicht zu beanstanden, wenn 
die in diesem Zeitraum angefallenen Kosten aus sich heraus verständlich sind. Die Abrechnung bedarf 
dann keiner weiteren Erläuterung. Ob die Werte zutreffend angesetzt sind, ist keine Frage der formellen 
Ordnungsmäßigkeit, sondern der materiellen Richtigkeit der Abrechnung. Auffällige Abweichungen und 
Schwankungen gegenüber den Ansätzen und Werten anderer Abrechnungszeiträume können dazu 
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Anlass geben, die inhaltliche Richtigkeit der betreffenden Posten zu überprüfen. Da es sich hierbei um 
Tatsachenfeststellungen handelt, hat der Bundesgerichtshof die Klage an die Vorinstanz zur weiteren 
Sachverhaltsaufklärung zurückverwiesen. 

 

Umsätze aus dem Betrieb einer Sauna in einem Fitness-Center unterliegen dem Regelsteuersatz 

Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung bekräftigt, dass Umsätze aus dem Betrieb einer Sauna in 
einem Fitness-Center dem Regelsteuersatz unterliegen. Dies gilt sowohl dann, wenn der Besuch der 
Sauna im Rahmen eines Gesamtpakets stattfindet, als auch dann, wenn das Entgelt für das 
Gesamtpaket nach den einzelnen Leistungen aufgegliedert wird. Der ermäßigte Steuersatz kommt in 
diesen Fällen nur dann zur Anwendung, wenn der Saunabesuch ärztlich verordnet ist. 

 

Regierungsentwurf eines Gesetzes gegen unerlaubte Telefonwerbung 

Das Bundeskabinett hat am 30.7.2008 den Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung unerlaubter 
Telefonwerbung und zur Verbesserung des Verbraucherschutzes bei besonderen Vertriebsformen 
beschlossen. Nach Ankündigung des Bundesjustizministeriums sollen damit die Verbraucherinnen und 
Verbraucher wirkungsvoll vor unerwünschten Werbeanrufen und Kostenfallen im Internet geschützt 
werden, ohne die Wirtschaft mit unpraktikablen Regelungen zu belasten. 

Die wichtigsten Regelungen im Einzelnen: 

Ein Werbeanruf ist nur zulässig, wenn der Angerufene vorher ausdrücklich erklärt hat, Werbeanrufe 
erhalten zu wollen. Verstöße gegen das Verbot der unerlaubten Telefonwerbung gegenüber 
Verbrauchern können zukünftig mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 

Bei Werbeanrufen darf der Anrufer seine Rufnummer nicht mehr unterdrücken, um seine Identität zu 
verschleiern. Bei Verstößen gegen das Verbot der Rufnummernunterdrückung droht eine Geldbuße bis zu 
10.000 €. 

Unabhängig davon, ob der Werbeanruf unerlaubt war, können zukünftig alle Verträge widerrufen 
werden, die Verbraucher am Telefon abgeschlossen haben. Dies gilt auch für Verträge über die 
Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten sowie über Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, 
die nach der derzeit gültigen Rechtslage vom Widerrufsrecht ausgenommen sind. 
Die Widerrufsfrist beträgt, abhängig von den Umständen des Einzelfalles, zwei Wochen oder 
einen Monat und beginnt nicht, bevor der Verbraucher eine Belehrung über sein Widerrufsrecht in 
Textform (z. B. als E-Mail oder per Telefax) erhalten hat. Wenn der Verbraucher den Vertrag fristgerecht 
widerrufen hat, braucht er ihn nicht zu erfüllen. 

Ein Widerrufsrecht besteht zukünftig auch dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung der 
Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers begonnen oder der Verbraucher die 
Ausführung selbst veranlasst hat. Widerruft der Verbraucher einen solchen Vertrag, muss er die bis dahin 
vom Unternehmer erbrachte Leistung nur dann bezahlen, wenn er vor Vertragsschluss auf diese Pflicht 
hingewiesen worden ist und er dennoch zugestimmt hat, dass die Leistung vor Ende der Widerrufsfrist 
erbracht wird. 

Die Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses oder die Vollmacht dazu im Fall des Anbieterwechsels 
bedarf zukünftig der Textform, wenn der neue Anbieter gegenüber dem bisherigen Vertragspartner des 
Verbrauchers auftritt. 

Das Gesetz soll Anfang 2009 in Kraft treten. 

 
 
Strom-/Energiesteuer: Steuerentlastungen für 2007 bis Ende 2008 beantragen 
Am 31.12.2008 läuft die Frist für Anträge auf Steuerentlastungen bei der Strom- und Energiesteuer für 
das Verbrauchsjahr 2007 ab. 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes sollten ihre Möglichkeiten prüfen 
Am 31.12.2008 läuft die Frist für Anträge auf Steuerentlastungen bei der Strom- und Energiesteuer für 
das Verbrauchsjahr 2007 ab. Der Antrag lohnt sich für alle Unternehmen des so genannten 
"Produzierenden Gewerbes", d.h. des verarbeitenden Gewerbes, Bergbaus, in der Energie- und 
Wasserversorgung sowie des Baugewerbes, die eine Mindestmenge an Energie verbrauchen. Exakt sind 
dieses: 25 MWh Strom und 12.530 l Heizöl bzw. 93,18 MWh Erdgas oder 8.457 kg Flüssiggas. 
Drei Entlastungsmöglichkeiten 
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Erste Möglichkeit zur Steuerentlastung bei den beiden "Ökosteuern" ist die Beantragung eines so 
genannten "Erlaubnisscheines zum Bezug steuerbegünstigten Stroms". Weiter interessant für viele 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes ist der Antrag auf Steuerermäßigung für betrieblich 
verbrauchtes Heizöl, Flüssiggas und Erdgas. Zuletzt kann in bestimmten Fällen ein Antrag auf 
Steuerentlastung in Sonderfällen gestellt werden - dieses gilt für alle Unternehmen mit normaler bis 
niedriger Anzahl von Arbeitnehmer im Verhältnis zum Energieverbrauch. Der Bezug zu den 
Arbeitnehmern wird hergestellt, indem die Steuerentlastung soweit gewährt wird, als die gezahlte Strom- 
und Energiesteuer eine fiktiv berechnete Entlastung bei den Rentenversicherungsbeiträgen des 
Arbeitgebers übersteigt. Mit diesem letzten Schritt, dem so genannten Spitzenausgleich, können bis zu 95 
Prozent der beiden Steuern erstattet werden. Weitere Ausnahmeregeln gibt es für bestimmte, besonders 
energieintensive Prozesse und für die Stromerzeugung. 
Hauptzollämter sind zuständig 
Alle Anträge auf Steuerbegünstigung und Entlastung werden beim Hauptzollamt gestellt, da es sich um 
reine Bundessteuern handelt und die Landesfinanzverwaltung nicht zuständig ist. Die Anträge und 
weitere Informationen zum Verfahren sind online über die Bundeszollverwaltung erhältlich unter 
http://www.zoll.de (die Formulare zu Strom- und Energiesteuern sind dabei unter 
http://www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/c0_vst/index.php zu finden). 
(Quelle: IHK) 
 
 
Krank sein wird teurer 

AUFGEPASST! Selbstständige, die freiwillig gesetzlich krankenversichert sind, bekommen ab dem 
01.01.2009 kein Krankengeld mehr. Wer einem etwaigen Verdienstausfall frühzeitig 
entgegentreten will, muss neben den anstehenden Beitragserhöhungen dann noch tiefer in die 
Tasche greifen. 

Gründer bzw. Unternehmer, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, konnten für 
den Krankheitsfall bislang ein Krankengeld in ihren Versicherungsschutz mit aufnehmen. Diese 
Möglichkeit läuft zum Ende des Jahres automatisch aus. Ab Anfang 2009 müssen sie, um einem 
Verdienstausfall durch Krankheit zu vermeiden, eine zusätzliche Versicherung (Wahltarif) oder eine 
private Krankentagegeld-Versicherung abschließen oder gleich in die private Krankenversicherung 
wechseln. 
 

Im Gegenzug werden die Krankenkassen ab Anfang 2009 dazu verpflichtet, sog. Wahltarife anzubieten. 
Von diesen Wahltarifen können allerdings nur diejenigen profitieren, die selbst aktiv werden. Da die 
Mindestvertragsdauer bei Wahltarifen auf drei Jahre festgesetzt wurde, sei vor vertraglichen 
Schnellschüssen gewarnt. Zwar drängt die Zeit, allerdings ist es durchaus sinnvoll, sich zuvor auch über 
etwaige Alternativen wie private Krankentagegeld-Versicherung oder einen Wechsel in die private 
Krankenversicherung zu informieren. 
 

 

http://www.zoll.de
http://www.zoll.de/e0_downloads/b0_vordrucke/c0_vst/index.php

